
Soziale Werte 2025
Vom Arbeitslosen- bis zum Weiterbildungsgeld

Arbeitslos: Arbeitslosengeld
Mindestens 55 Prozent des Nettoeinkommens
u Höchstes Arbeitslosengeld tgl. € 77,25
u Familienzuschlag für Angehörige tgl. € 0,97

Arbeitslos: Notstandshilfe
Auf Antrag nach dem Arbeitslosengeld. Mindestens 92 Prozent des
Arbeitslosengeldes. Die Anrechnung des Partnereinkommens entfiel
ab 1. Juli 2018 – ein AK-Erfolg.

Familienbeihilfe
u ab Geburt mtl. € 138,40
u ab dem 3. Lebensjahr mtl. € 148,00
u ab dem 10. Lebensjahr mtl. € 171,80
u ab dem 19. Lebensjahr mtl. € 200,40
u Zuschlag für erheblich behindertes Kind mtl. € 189,20

Erhöhung bei mehreren Kindern
u für zwei Kinder um mtl. € 8,60
u für drei Kinder um mtl. € 21,10
u für vier Kinder um mtl. € 32,10
u für fünf Kinder um mtl. € 38,90
u für sechs Kinder um mtl. € 43,40
u für sieben und mehr Kinder um mtl. € 63,10

Für jedes Kind, das 2025 das 6. Lebensjahr bereits vollendet hat oder vollendet 
und das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, erhöht sich die Familien-
beihilfe für August einmalig um € 121,40.

Geringfügigkeitsgrenze
(= Grenze für die Versicherungspflicht)
u monatlich  € 551,10

Geringfügige Beschäftigung: Selbstversicherung
für Kranken- und Pensionsversicherung zu einem
Monatsbeitrag von  € 77,81

Höchstbeitragsgrundlage
Bis zu dieser Einkommenshöhe ist Sozialversicherung zu zahlen
u laufendes Entgelt brutto mtl. € 6.450,00
u für Sonderzahlungen brutto jährl. € 12.900,00

Kinderbetreuungsgeld 
Kinderbetreuungsgeld-Konto: 
u mind. 17,65 Euro und max. 41,14 Euro tgl. 

– je nach gewählter Anspruchsdauer. 
u  Ein Elternteil kann das Kinderbetreuungsgeld zwischen 365 und  

851 Tagen beziehen, beide Elternteile zwischen 456 und 1063 Tagen;  
20 Prozent der Bezugsdauer sind für jeden Elternteil reserviert und 
nicht übertragbar. 

u  Partnerschaftsbonus: 500 Euro pro Elternteil auf Antrag,  
bei Teilung des Kinderbetreuungsgeldes 60 : 40 bis 40 : 60.

Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld: 
u mind. 80 Prozent des Wochengeldes bzw. Günstigkeitsrechnung

mit Steuerbescheid aus dem Jahr vor der Geburt, max. jedoch  
80,12 Euro täglich. 

u ein Elternteil für max. 365 Tage ab Geburt,
beide Elternteile für max. 426 Tage ab Geburt.

Familienzeitbonus
u für Väter in Höhe von 54,87 Euro täglich, an 28 bis 31 

aufeinanderfolgenden Kalendertagen, Antragstellung binnen  
121 Tage ab der Geburt. Der Antrag kann binnen 182 Tagen ab der 
Geburt einmalig geändert werden.

Gesundheitsvorsorge („Kur“) und Rehabilitation: Zuzahlungen 
Pro Tag zahlt man bei einem monatlichen Bruttoeinkommen
u bis 1.273,99 Euro  €  0,00
u bis 1.855,37 Euro   €  10,31
u bis 2.436,76 Euro   €  17,67
u ab 2.436,76 Euro   €  25,04

Bei Rehabilitation maximal 28 Tage pro Jahr (gilt nicht bei Kur). 

Pflegegeldstufen / Pflegebedarf 
u Stufe 1: mehr als 65 Stunden  mtl.  €  200,80
u Stufe 2: mehr als 95 Stunden  mtl.  €  370,30
u Stufe 3: mehr als 120 Stunden mtl.  € 577,00
u Stufe 4: mehr als 160 Stunden mtl. € 865,10
u Stufe 5: mehr als 180 Stunden,

außergewöhnlicher Aufwand mtl.  €  1.175,20
u Stufe 6: mehr als 180 Stunden,

Pflege bei Tag u. Nacht od. dauernde
Anwesenheit wegen Eigen- oder
Fremdgefährdung erforderlich  mtl.  €  1.641,10

u Stufe 7: mehr als 180 Stunden,
keine zielgerichtete Bewegung der
Extremitäten möglich etc.  mtl.  €  2.156,60

Rezeptgebühr 
pro Medikament   €  7,55
Die Rezeptgebühren werden mit zwei Prozent des jährlichen 
Nettoeinkommens begrenzt. Grenzbeträge für Befreiung (auf Antrag) 
a) Personen mit mtl. Nettoeinkünften von 
u Alleinstehende   €  1.273,99
u Ehepaare/Lebensgefährten   €  2.009,85

b) Personen, die infolge von Leiden oder Gebrechen überdurchschnittliche
Ausgaben nachweisen und mtl. netto geringere Einkünften haben als 
u Alleinstehende   €  1.465,09
u Ehepaare/Lebensgefährten   €  2.311,33

Erhöhung pro Kind   €  196,57

Selbstbehalte bei Heil-/Sehbehelfen 
zehn Prozent der Kosten, aber mindestens 
u bei Heilbehelfen   €  43,00
u bei Sehbehelfen   €  129,00

Weiterbildungsgeld während Bildungskarenz 
in Höhe des Arbeitslosengeldes, mind.  tgl.  €  14,53 

Stand: Jänner 2025



Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Mit Anfang des Jahres haben sich wieder eine Reihe von Beträgen geändert. Wir haben für Sie einen 
Überblick aller sozialrechtlichen Werte zusammengestellt – übersichtlich und einfach. Damit Sie auch 
2025 ganz genau wissen, ob Ihnen eine Unterstützung zusteht, und wenn ja, wie hoch die finanzielle 
Beihilfe ist.

Egal, ob Arbeitslosengeld, Familienbeihilfe oder Kinderbetreuungsgeld: Viele Menschen 
in unserem Bundesland bekommen staatliche Unterstützung, wissen oft aber gar nicht, 
was ihnen exakt zusteht. Es tauchen auch immer wieder Fragen auf wie: Was muss ich 
bei Kuraufenthalten pro Tag dazuzahlen? Was machen die Selbstbehalte bei Heil- oder 
Sehhilfen aus? Ab wann bin ich von der Rezeptgebühr befreit? Die Arbeiterkammer 
Oberösterreich hilft mit der Übersicht „Soziale Werte 2025“. Infos dazu gibt es auch auf 
ooe.arbeiterkammer.at

Noch zur Info: Die Wandzeitung ist zum Aushang in den Betrieben und öffentlichen Gebäuden sowie 
sonstigen Info-Tafeln gedacht. Daher ist dieses Medium auch auf der Rückseite bedruckt.
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AK-Report: Wie weit ist Oberösterreich am 
Weg zum propagierten Kinderland Nummer 1? 
Stangl: Zwischen dem, was die Landesrätin 
verkündet, und dem, was sich in der Realität 
abspielt, klafft eine große Lücke. Wir hören in 
unserer Beratung tagtäglich die Klagen berufs-
tätiger Eltern, die wegen fehlender Betreuungs-
angebote Beruf und Familie nicht gut unter einen 
Hut bekommen. 

Warum können die Eltern Beruf und Familie 
oft nicht vereinbaren?
Hauptgrund dafür sind die starren und vielfach 
zu kurzen Öffnungszeiten, die nicht mit der zu-
nehmenden Flexibilisierung der Arbeitszeiten 
Schritt halten. Die Folge: Nur vier von zehn 
Frauen arbeiten in Vollzeit. Viele können Stunden 
nicht aufstocken, weil es an Betreuungsangebo-
ten für die Kinder fehlt.

Was muss sich ändern?
Wir brauchen ein flächendeckendes, qualitäts-
volles und kostenfreies Kinderbildungsangebot, 
das Vollzeitarbeit ermöglicht, einen Rechtsan-
spruch auf einen Betreuungsplatz ab dem zwei-
ten Lebensjahr und einen bundeseinheitlichen 
Qualitätsrahmenplan für Krabbelstuben und 
Kindergärten. Um mehr Personal zu gewinnen, 
braucht es bessere Arbeitsbedingungen.

 
Andreas Stangl

PräsidentZu starre und zu kurze Öffnungszeiten

Ein Betreuungsangebot in einer Krabbel-
stube oder bei Tageseltern gibt es nur für

24,8 Prozent
der Kinder unter drei Jahren 

in Oberösterreich.

Besser die Situation im Kindergartenalter: 
Es bestehen Betreuungsangebote für

95 Prozent
der Kinder zwischen drei und sechs Jahren 

im Kindergarten oder bei Tageseltern.

Ein Angebot, das 
Eltern Vollzeitarbeit 
ermöglicht, gibt es 
für Kinder unter drei 
Jahren nur in

6,4 
Prozent 

der 438 Gemeinden 
in Oberösterreich.

Mangels vollzeittauglicher Kinderbildung 
arbeiten in Oberösterreich rund

60 Prozent
der Frauen in einem Teilzeitjob – mehr 
als in allen anderen Bundesländern.

In Buchkirchen werden in Krabbelstube, 
Kindergarten, Volksschule und Hort rund

300 Kinder
betreut. Die Marktgemeinde hat etwas 

mehr als 4.000 Einwohner:innen.

Daten aus AK-Kinderbetreuungsatlas, AK-Frauenmonitor, eigenen Recherchen und Berechnungen.
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Levi Eckl, Pari Niederschick, Elementarpädagogin Sarah Lesslhumer, Jonas Neumayer, Gabriel Neufeld, Philip Petermaier (v.l.).

Kinderbildung und Kinderbetreuung unter der Lupe:

D
er Kindergarten ist die erste 
Station auf dem Bildungsweg 

unserer Kinder. „Wir wollten weg 
von der reinen Aufbewahrung und 
hin zu echter Kinderbildung“, sagt 
Bettina Weiss, BEd, Leiterin des 
KinderBildungsCampus Buchkir-
chen, in dem Kindergarten und 
Krabbelstube untergebracht sind.

Die 4.000-Seelen-Gemeinde bei 
Wels hat ihr Kinderbildungsan-
gebot in den vergangenen Jahren 
massiv ausgebaut. 

Wichtigste Voraussetzung dafür: 
das politische Bekenntnis. Bürger-
meister Nikon Baumgartner be-
kennt sich zu 100 Prozent dazu: 
„Als Wohngemeinde sind wir nur 

dann attraktiv, wenn wir Familien 
ein gutes Angebot machen, das ih-
nen die Vereinbarkeit mit der Be-
rufstätigkeit ermöglicht.“ 

Laut dem aktuellen Kinderbe-
treuungsatlas der AK Oberöster-
reich bietet Buchkirchen ein voll-
zeittaugliches Angebot und gilt 
als sogenannte 1A-Gemeinde. Kri-
terien dafür sind beispielsweise: 
ausreichende Öffnungszeiten, Mit-
tagessen und Schließzeiten von 
maximal fünf Wochen pro Arbeits-
jahr für Volksschulkinder, Drei- bis 
Sechsjährige und Kinder unter drei 
Jahren.

Ausreichend Personal dank 
guter Arbeitsbedingungen

Es sind aber nicht nur diese nack-
ten Zahlen, die die Situation be-
schreiben. Es geht auch um die 
Qualität. „Für 23 Kinder in einer 
Gruppe sind eine Pädagogin und 
eine Helferin vorgeschrieben. Bei 
uns sind in jeder Gruppe drei Be-
treuungspersonen“, sagt Bettina 
Weiss, die 22 Kolleginnen und ei-
nen Zivi im Team hat. „Warum wir 
so viel Personal finden? Weil die 
Arbeitsbedingungen gut und die 
Dienste planbar sind, außerdem 
haben wir ein super Arbeitsklima“, 
sagt Bettina Weiss. Davon profitie-
ren alle: Beschäftigte, Kinder und 
die Eltern.   

dominik.bittendorfer@akooe.at

Nachzügler  
Oberösterreich 

Das von der zuständigen Landesrätin verkündete Ziel, Oberösterreich müsse zum Kinderland 
 Nummer 1 werden, ist ein reiner Marketingschmäh. Denn unser Bundesland hinkt laut einer 

 aktuellen Erhebung der AK bei der Kinderbildung und Kinderbetreuung nach wie vor hinterher.
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VON FIRMA
ABGEZOCKT?
Da geh’ ich zur AK!

ooe.arbeiterkammer.at

„  Bei mir ist eines Tages ein Verkäufer aufgetaucht: 
mit einem Kostenvoranschlag für eine PV-Anlage. 
Zuerst sollte noch geklärt werden, ob die 
Installation überhaupt möglich ist. Zwei Wochen 
später ist eine Auftragsbestätigung für eine 
PV-Anlage um 20.000 Euro ins Haus geflattert! 
Mein Einspruch ist nicht akzeptiert worden.  
Erst nachdem die AK eingeschritten ist, hat die 
Firma den Auftrag storniert.“

Herr W. aus Traun


